
Name des Betriebs:  

 

Betriebsanweisung 
Stand: 06/2018 

Arbeitsbereich: 
BGA 

Tätigkeit: Benutzung der Betonblockzange 
BA-NR: 69 

BEZEICHNUNG 

Benutzung der Betonblockzange 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT 
  

 Herausrutschen des Steines beim Heben & Transportieren  

 Beschädigungen durch Anstoßen bzw. Herunterfallen 

 Quetsch- und Klemmgefahr 

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN 

 

 Gebrauch nur von befugten/eingewiesenen Personen 

 Die Betonblockzange nur an ein geeignetes Hebefahrzeug (mind. 3t Hublast)      
koppeln, feste Aufnahme für die Betonblockzange 

 Während des Transportes darf sich im Gefahrenbereich, d.h. mind. 3 m um die             
Betonblockzange keine Person aufhalten. 

 Die Betonblockzange darf nur mittig am Stein angesetzt werden 

 Die Betonblockzange inkl. Betonstein darf nur mit langsamen und keinen             sto-
ßenden Bewegungen transportiert werden 

 Bei Regen und feuchter Witterung darf die Betonblockzange nicht verwendet       
werden (Rutschgefahr) 

 Die Betonblockzange hat eine maximale Gewichtsbelastung von 2500 kg 

 Mit den Fingern nicht in die Mechanik greifen (Quetschgefahr) 

 Umseitige Sicherheitsanweisungen des Herstellers beachten 

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN 
  Bei sichtbare Beschädigungen (Risse, Verformung, etc. ) an der Betonblockzange, 

darf die Betonblockzange nicht verwendet werden 

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN ERSTE HILFE - NOTRUF (0)112 

  Unternehmer / Betriebsleiter verständigen 

INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG 
 

 

 Wartung regelmäßig durchführen  
 Mechanik schmieren/Sichtkontrolle auf Beschädigungen 
 Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten: Maschine stilllegen & sichern 

 

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG 
 

 Gesundheitliche Folgen: leichte bis schwere Verletzungen, Tod 
 Arbeitsrechtliche Folgen: Abmahnung, Verweis 



 
Sicherheitsanweisungen des Herstellers für die 
            Benutzung der Betonblockzange: 
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